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Amtliche Publikation 
 
 
Friedhof Truttikon - Aufhebung von Gräbern 
 
Die gesetzliche Ruhefrist von 20 Jahren ist bei folgenden Gräbern abgelaufen: 
 
Erdbestattungsgräber Jahrgänge 1994 bis 2004 
Urnengräber Jahrgänge 1992 bis 2002 
 
Die beiden betroffenen Grabreihen sind mit dieser Information auf dem Friedhof be-
schildert. 
 
Wir bitten alle Angehörigen, den privaten Grabschmuck und/oder die vorhandenen 
Grabmale, auf die Anspruch erhoben wird, bis spätestens Samstag, 13. Juni 2026 
im Friedhof Truttikon abzuholen. Nachher werden die Pflanzen sowie die Grabmale 
ohne Anspruch auf Entschädigung durch den Friedhofsgärtner abgeräumt und abge-
führt. 
 
Bei Unklarheiten können Sie sich gerne bei uns unter Tel. 052 317 24 26 melden. Bei 
detaillierten Fragen bezüglich der Abräumung der Gräber können Sie sich auch di-
rekt an den Friedhofsgärtner wenden: 
 
Blumen Ruff 
Martin Ruff 
Tel. 052 319 15 42 
 
 
Truttikon, 20. April 2026 
 
 
Bestattungsdienste 


